
 



Vorwort 

Der 200. Geburtstag des „Land-Rechts für das Großherzogthum Baden“ von 
1809/1810 war für das Institut für geschichtliche Rechtswissenschaft der Uni-
versität Heidelberg und die Heidelberger Rechtshistorische Gesellschaft Anlass, 
sich im Rahmen eines Symposiums vom 23. bis 26. September 2009 mit diesem 
bedeutenden deutsch-französischen Partikularrecht näher zu befassen. Als Ort 
bot sich Heidelberg mit seiner besonderen Tradition der akademischen Pflege 
des badisch-französischen Rechts an. In den Räumen und im Garten des Interna-
tionalen Wissenschaftsforums fanden die Referenten am Fuße des Heidelberger 
Schlosses bei spätsommerlichen Temperaturen in entspannter Atmosphäre zu-
sammen. Im wissenschaftlichen wie menschlichen Austausch der Generationen 
bestand der besondere Reiz dieser Tagung, deren Ergebnisse wir hier vorlegen.  

Der Band versteht sich nicht nur als Abschluss des Jubiläumssymposiums, 
sondern auch als Beginn näherer Auseinandersetzung mit dem Badischen Land-
recht. Von einem Gesamtbild der badischen Rechtswissenschaft und Rechtspre-
chung des 19. Jahrhunderts sind wir noch weit entfernt. Viele Einzelheiten der 
badischen Judikatur sind unbearbeitet, die Erforschung der badisch-
französischen Rechtsschule steht weiterhin aus. Der Einfluss des badisch-
französischen Rechts auf die rechtsvereinheitlichenden Projekte des Deutschen 
Bundes bleibt ebenso zu untersuchen wie seine Rolle bei den Arbeiten zum 
deutschen BGB von 1896/1900.  

Wir danken den Referenten für ihren Beitrag zum Gelingen der Tagung und 
der Stadt-Heidelberg-Stiftung für die Förderung. Unser Dank gilt ferner den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Instituts für geschichtliche Rechtswissen-
schaft, insbesondere Frau Hanne Geisel, Herrn Daniel Frauendorf und Herrn 
Ben Konfitin, in deren Händen die Erstellung der Druckvorlage lag. 
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